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Frankfurt, den 21.01.2008

Flüchtlingspolitische Positionen der Parteien
zur Landtagswahl 2008

Der Hessische Flüchtlingsrat hat Ende November mit Blick auf die bevorstehenden 
Landtagswahlen den Parteien Fragen zu flüchtlingspolitischen Themen gestellt. Angefragt 
wurden die vier im Landtag vertretenen Parteien CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP sowie DIE LINKE und die FREIEN WÄHLER. 

Zum heutigen Tage (21.01.2008) haben wir Antworten der Fraktionsvorsitzenden der CDU, 
der SPD, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP erhalten, die wir hiermit der 
interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchten. Sollten wir noch weitere 
Antworten erhalten, reichen wir diese zeitnah nach.

Als unabhängige NGO geben wir natürlich keine konkrete Wahlempfehlung ab und 
überlassen die Bewertung der einzelnen Positionen der Parteien den geneigten Leserinnen 
und Lesern. Wir rufen jedoch selbstverständlich dazu auf, keinen Parteien die Stimme zu 
geben, die mit ausländerfeindlichen, rechtspopulistischen und/oder rassistischen Parolen 
Wahlkampf betreiben oder entsprechende Positionen vertreten.

Nachfolgend die Antworten mit den jeweils dazugehörigen Fragen, die Positionen der 
Parteien sind der besseren Übersichtlichkeit halber in grau (CDU), rot (SPD), grün
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), blau (FDP) und dunkelrot (DIE LINKE) gehalten.

Gez. Timmo Scherenberg 
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Aufenthalt/Härtefallkommission
Das Problem der Kettenduldungen wurde durch die Bleiberechtsregelung der IMK und den 
neuen §104a zwar entschärft, wird jedoch weiterhin bestehen bleiben. In Hessen werden 
nach unseren Schätzungen etwa 40% der Geduldeten vorläufig eine Aufenthaltserlaubnis 
erhalten. Um auch für diejenigen, die nicht unter die Regelung fallen, eine 
aufenthaltsrechtliche Perspektive zu entwickeln, bieten sich zwei Möglichkeiten:
Der § 25 Abs.5 AufenthG und die Härtefallkommission. Beide sind in Hessen im Vergleich zu 
anderen Bundesländern relativ eng ausgelegt. 

Frage 1:
Spricht sich Ihre Partei dafür aus, dass in den Erlass zu §25 Abs.5 (Aufenthaltserlaubnis bei 
Unmöglichkeit der Ausreise) auch subjektive Kriterien (z.B. Integration/Verwurzelung) mit 
aufgenommen werden, wie dies z.B. in Rheinland-Pfalz der Fall ist?

CDU:
Hessen hat sich bereits seit Jahren für eine solche Bleiberechtsregelung eingesetzt 
und auch entsprechende Vorschläge unterbreitet. Nicht zuletzt aufgrund dieser 
Initiative hatte sich die Innenministerkonferenz dieser Problematik auf ihrer Sitzung 
am 17. November 2006 angenommen und eine Regelung beschlossen, mit der für 
den Teil Betroffenen, die bereits in einem Beschäftigungsverhältnis standen, eine 
rasche Lösung gefunden wurde. Für einen vorübergehenden Zeitraum, bis zum 30. 
September 2007, wurde Betroffenen, die weitere Voraussetzungen erfüllt, sich 
rechtstreu verhalten und Deutschkenntnisse nachgewiesen haben, darüber hinaus 
Zeit zur Arbeitsplatzsuche eingeräumt.

Ein wesentliches Element der im letzten Jahr beschlossenen Reform des 
Aufenthaltsgesetzes, das insbesondere auch der Integration von Ausländern dient, ist 
die Einführung einer Altfallregelung. Menschen, die eigentlich zur Ausreise 
verpflichtet und in Deutschland nur geduldet sind, können unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Aufenthaltsrecht bekommen. Die Altfallregelung verlängert die 
genannte IMK-Bleiberechtsregelung.

Nach den nun seit August 2007 geltenden Regelungen des AufenthG erhalten 
Geduldete, die am 1. Juli 2007 mindestens acht Jahre oder, falls in häuslicher 
Gemeinschaft mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern lebend, seit sechs 
Jahren in Deutschland sich aufhalten, über ausreichend Wohnraum verfügen, 
hinreichende mündliche Deutschkenntnisse besitzen und die Ausländerbehörden 
nicht vorsätzlich getäuscht habe, zunächst ein bis zum 31.12.2009 befristetes 
Aufenthaltsrecht und einen gleichrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt, damit sie ohne 
Inanspruchnahme öffentlicher Sozialleistungen durch Erwerbstätigkeit ihren 
Lebensunterhalt bestreiten können. Auch Geduldete, die aus nicht von ihnen zu 
vertretenden Gründen nicht abgeschoben werden können, erhalten nach vier Jahren 
einen unbegrenzten Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Nach dem 31.12.2009 wir die Aufenthaltserlaubnis nur verlängert, wenn für die 
Zukunft Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer seinen 
Lebensunterhalt sichern kann und er nachweist, dass er in der Vergangenheit 
überwiegend erwerbstätig war. Zudem erhalten gut integrierte Kinder von geduldeten 
Ausländern unter erleichterten Voraussetzungen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht.
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Nach den letzten Erhebungen (Stand 30.09.2007) ergeben sich folgende Zahlen zur 
Umsetzung der IMK-Bleiberechtsregelung:

Geduldete Personen in Hessen (30.06.07): ca. 11.160
gestellte Anträge: 7.625
erteilte Aufenthaltserlaubnisse: 3.029
erteilte Duldungen zur Arbeitsplatzsuche: 3.907
abgelehnte Anträge: 694

Aufgrund der gesetzlichen Altfallregelung (Stand 30.11.2007) wurden zudem 947 
Aufenthaltserlaubnisse erteilt und 126 Anträge abgelehnt.

Diese Zahlen machen deutlich, dass ein Großteil der betroffenen Menschen eine 
Aufenthaltsperspektive in Deutschland erhalten konnte. Wer nicht von dieser sehr 
großzügigen Altfallregelung profitieren konnte, wird aus den folgenden Gründen 
regelmäßig auch keine Aufenthaltserlaubnis nach §25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz 
erhalten können.

Nach §25 Abs. 5 AufenthG kann eine Aufenthaltserlaubnis unter anderem erteilt 
werden, wenn die Ausreise des Ausländers aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unmöglich ist. Und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer 
Zeit nicht gerechnet werden kann. Der langjährige Aufenthalt in Deutschland stellt 
weder ein rechtliches noch ein tatsächliches Ausreisehindernis dar.

Die Abschiebung ist aber dahin zu überprüfen, ob diese mit dem durch die 
Menschenrechtskonvention gewährleisteten Recht auf Achtung des Privatlebens 
(Art.8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention – EMRK) vereinbar sei. 
Nach Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jeder Anspruch auf Achtung seines Privat- und 
Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Art. 8 Abs. 2 EMRK 
regelt, dass der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft ist, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die 
öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung 
der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der 
Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 
notwendig ist.

Die EMRK und damit auch die Garantien des Art. 8 Abs.1 EMRK beinhalten nicht das 
Recht eines Ausländers, in einen bestimmten Staat einzureisen oder sich dort 
aufzuhalten und nicht ausgewiesen zu werden. Über die Einreise, den Aufenthalt und 
die Abschiebung fremder Staatsangehöriger zu entscheiden, ist nach allgemein 
anerkannten völkerrechtlichen Grundsätzen vielmehr das Recht der Vertragsstaaten.

Für das Recht auf Achtung des Privatlebens folgt aus diesen Grundsätzen, dass die 
mit einem längeren Aufenthalt regelmäßig einhergehende Gewöhnung an die 
Verhältnisse im Aufenthaltsstaat für sich genommen nicht dazu führt, eine einen 
weiteren Verbleib verneinende Entscheidung als Eingriff zu werten, der der 
Rechtfertigung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK bedarf. Eingriffsqualität kommt einer 
derartigen aufenthaltsrechtlichen Entscheidung vielmehr grundsätzlich nur zu, wenn 
der Ausländer ein Privatleben im Sinne des Art. 8 Abs. 1 EMRK, das durch 
persönliche, soziale und wirtschaftliche Beziehungen charakterisiert ist, faktisch 
nunmehr im Aufenthaltsstaat als Vertragsstaat der EMRK führen kann. 
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Ob eine solche Fallkonstellation für einen Ausländer in Deutschland vorliegt, führt der 
Verwaltungsgerichtshof weiter aus, hänge zum einen von der Integration des 
Ausländers in Deutschland ab, zum anderen von seiner Möglichkeit zur Integration 
bzw. Reintegration in seinem Heimatland. Gesichtspunkte für die Integration des 
Ausländers in Deutschland sind dabei – wie das Verwaltungsgericht im angegriffenen 
Beschluss zutreffend ausgeführt hat – eine zumindest mehrjährige Dauer des 
Aufenthalts in Deutschland, gute deutsche Sprachkenntnisse und eine soziale 
Eingebundenheit in die hiesigen Lebensverhältnisse, wie sie in etwa in der 
Innehabung eines Arbeits- oder Ausbildungsplatzes, in einem festen Wohnsitz, 
ausreichenden Mitteln, um den Lebensunterhalt einschließlich ausreichenden 
Krankenversicherungsschutzes ohne die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel 
bestreiten zu können, und fehlender Straffälligkeit zum Ausdruck kommt. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Rechtmäßigkeit des Aufenthaltes zu würdigen: Denn ein
unerlaubter Aufenthalt und die damit verbundene Unsicherheit des Aufenthaltsstatus 
stehen zumindest in der Regel der Führung eines schutzwürdigen Privatlebens im 
Sinne des Art. 8 Abs. 1 EMRK entgegen. 

Die für die Bejahung eines Eingriffs in das Recht auf Achtung des Privatlebens durch 
eine aufenthaltsrechtliche Entscheidung relevante weitere Frage, ob für den 
Ausländer eine (Re)Integration in seinem Heimatland und damit das Führen eines 
Privatlebens dort möglich ist, bemisst sich nach Kriterien wie der Kenntnis der 
dortigen Sprache, der Existenz dort lebender Angehöriger sowie sonstiger Bindungen 
an das Heimatland. Geht es um die Rückführung der gesamten Familie mit Kindern, 
sind dabei auch Fertigkeiten und mögliche Unterstützungsleistungen der Eltern sowie 
deren Verbindungen im Heimatland in Rechnung zu stellen.

Die Landesregierung sieht vor diesem Hintergrund keine Notwendigkeit, die 
Ausländerbehörden zu einer anderen Anwendung der gesetzlichen Regelungen zu 
veranlassen.

SPD: 
Da es sich bei dem Aufenthaltsgesetz um ein Bundesgesetz handelt, besteht zurzeit 
nicht die Möglichkeit für uns, dort unmittelbar einzugreifen. Sofern wir nach dem 
27.01.2008 die Möglichkeit haben, werden wir eine Bundesratsinitiative prüfen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Die bisherige Anwendungspraxis des Aufenthaltsgesetzes zeigt, dass bundesweit nur 
in ganz wenigen Fällen eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 5 AufenthG erteilt 
wurde. Die einzige Ausnahme besteht in Rheinland-Pfalz. Die Absicht des 
Gesetzgebers darf nicht in der Intention bestehen, Kettenduldungen durch freiwillige 
Ausreise zu beenden. Rheinland-Pfalz hat die Bedingungen zur Umsetzung der 
Absicht des Gesetzgebers, Kettenduldungen zu beenden, in o.g. Erlass deutlicher 
umrissen. Die positiven Erfahrungen, die in Rheinland-Pfalz gemacht wurden, 
müssen auch in Hessen ermöglicht werden. Denn besonders geduldete Menschen 
sind aufgrund ihres sehr langen Aufenthaltes in Deutschland in den meisten Fällen 
gut in die Kommunen integriert. Ein Großteil der Kinder ist in Deutschland geboren 
und kennt das Herkunftsland der Familie nicht, diese faktische Integration wird bisher 
in Hessen nicht berücksichtigt. Vielmehr bezieht sich der hessische Erlass auf die 
Möglichkeiten der freiwilligen Ausreise für bestimmte Bevölkerungsgruppen und erfüllt 
dadurch nicht die gesetzgeberische Absicht.
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FDP:
Die FDP hält den derzeitigen Erlass zu § 25 Abs. 5 grundsätzlich für angemessen, 
die Aufnahme von subjektiven Kriterien wird von uns daher nicht unterstützt. Diese 
Kriterien werden im Rahmen der Beratungen der Härtefallkommission berücksichtigt. 

DIE LINKE:
Der Erlass zu § 25 Abs. 5 AufenthG aus Rheinland-Pfalz vom 17.12.2004 ist 
vorbildlich. Er wird dem Verfassungsgebot der notwendigen Verhältnismäßigkeit des 
Verwaltungshandelns gerecht.
Unsere Forderungen gehen aber weiter:

„Bundesamt und Gerichte ziehen häufig Verfahren in die Länge, um keinen 
Flüchtlingsschutz zu gewähren. Wessen Verfahren nach 18-monatiger Dauer 
noch nicht abgeschlossen ist, muss einen Anspruch auf einen humanitären 
Aufenthalt bekommen. Das gleiche gilt für alle abgelehnten Flüchtlinge, die 
wegen Krankheit, sozialem Elend oder Bürgerkrieg im Heimatland nicht sofort 
zurückkehren können.
Wir fordern ein absolutes Absehen von Ausweisung nach fünfjährigem 
Aufenthalt.“

Das setzt jedoch geänderte bundesrechtliche Vorgaben voraus.

Frage 2:
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Härtefallkommission wie in anderen 
Bundesländern auch mit unabhängigen Fachleuten besetzt wird und Anträge nicht nur von 
den Kommissionsmitgliedern selbst gestellt werden können? Sind Sie für eine Änderung der 
Ausschlussgründe, insbesondere in Bezug auf die Lebensunterhaltssicherung?

CDU:
Hie Härtefallkommission wurde eingerichtet, um im Einzelfall besondere Härten zu 
mildern bzw. zu beseitigen und eine verantwortungsvolle Entscheidung – gerade 
auch unter dem Aspekt für das Gemeinwohl – zu finden. Die Beratung in der 
Härtefallkommission stellt eine Fortsetzung der parlamentarischen Beratung im 
Petitionsausschuss dar, bei der die Abgeordneten die dort erworbenen Kenntnisse 
und Erfahrungen einbringen.

Eine Änderung der Ausschlussgründe für die Feststellung eines Härtefalls ist nicht 
notwendig. Soweit sich dies auf die Frage der Vorstrafen bezieht, ist eine Änderung 
nicht notwendig, da Menschen mit Vorstrafen ihre Integration nicht nachweisen 
konnten. Soweit es einen Ausschlussgrund im Hinblick auf die 
Lebensunterhaltssicherung gibt, ist ebenfalls eine Änderung nicht notwendig. Es gilt 
hier abzuwägen, das Interesse des Ausländers in Deutschland zu bleiben und die 
Belastung der Sozialkassen und somit der Kommunen. Die Kommunen als Träger 
der örtlichen Sozialhilfe können jedoch die Übernahme der Kosten erklären, so dass 
damit eine angemessene Lösung sichergestellt ist.

SPD:
Die SPD-Landtagsfraktion hat sich stets, sowohl bei Einrichtung der 
Härtefallkommission als auch in späterer Zeit dafür eingesetzt, dass die 
Härtefallkommission, welche gerade keine politischen sondern humanitäre Lösungen 
finden soll, mit unabhängigen Fachleuten besetzt wird.
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Nach der Landtagswahl werden wir die Härtefallkommission entsprechend unserer 
Forderungen umstrukturieren. Darüber hinaus haben wir stets die striktere Regelung 
der Hessischen Ausschließungsgründe im Vergleich zum Bundesgesetz kritisiert. Die 
aktuelle Regelung wird dem humanitären Aspekt der Härtefallkommission nicht 
gerecht, so dass wir den absoluten Ausschlussgrund der Nicht-Sicherung des 
Lebensunterhaltes abschaffen werden. Darüber hinaus wollen wir einen 
landesfinanzierten Härtefonds schaffen, durch den Menschen, welche ihren 
Lebensunterhalt nicht selbständig sichern können, finanziert werden können.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Nach den Vorschlägen von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN sollte sich die 
Härtefallkommission als „behördenunabhängiges Gremium“ aus zwölf Vertretern 
zusammensetzen: Jeweils zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Kirchen, zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter der Liga der freien Wohlfahrtsverbände, eine Vertreterin 
oder ein Vertreter des hessischen Flüchtlingsrates, eine Vertreterin oder ein Vertreter 
von Amnesty International, eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte (AGAH), eine Vertreterin der 
Beratungseinrichtungen für Frauen auf Vorschlag der Landesarbeitsgemeinschaft der 
hessischen Frauenbüros, eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Beratungseinrichtungen für Opfer von Menschenhandel, eine Vertreterin oder ein 
Vertreter des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport, sowie ein Mitglied 
mit medizinischem Sachverstand und eine Vertreterin oder ein Vertreter einer 
kommunalen Körperschaft.
Fachliche Einschätzungen müssen nach Ansicht von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
außerhalb der Tagespolitik ermöglicht werden. Die Erfahrungen in anderen 
Bundesländern haben gezeigt, dass dies eine wichtige Vorraussetzungen für eine 
erfolgreiche Arbeit und Akzeptanz der Kommission ist.

Die Sicherung des Lebensunterhalts kann z.B. von Auszubildenden, sehr alten 
Menschen, Erwerbsunfähigen oder Menschen mit vielen Kindern nicht eigenständig 
gewährleistet werden. Aber genau für diese Menschen wäre es oft eine besondere 
Härte, wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren zu müssen. Wenn dann die 
Kommune die Lebenshaltungskosten nicht übernehmen will und auch kein 
Nahestehender eine Verpflichtungserklärung abgeben kann, entsteht eine mit den 
vorhandenen Instrumenten nicht lösbare inhumane Situation, die die Einrichtung 
eines Härtefallfonds, der z.B. auch in Rheinland Pfalz eingerichtet wurde, 
unabdingbar macht. Die letzten Jahre sind unsere Haushaltsanträge zur Einrichtung 
eines Härtefallfonds im Rahmen der Haushaltsberatungen von der CDU-Mehrheit 
abgelehnt worden.

FDP:
Die FDP hat sich dafür eingesetzt, dass die Mitglieder des Petitionsausschusses des 
Hessischen Landtages auch Mitglieder der Härtefallkommission sein sollen. Eine 
neue bzw. erweiterte Kommission mit Vertretern von Wohlfahrtsverbänden und 
Flüchtlingsorganisationen hätte aus unserer Sicht erhebliche neue Bürokratie-, 
erneute Abstimmungsprobleme und die Einrichtung einer eigenen Geschäftsstelle 
nach sich gezogen. Ferner fehlt einer Härtefallkommission aus Vertreten von Non-
Government-Organisationen die demokratische Legitimation. Des Weiteren ist auch 
nicht zu erkennen, wo diese mehr Expertenwissen aufweisen, als Abgeordnete des 
Hessischen Landtages, die sich schon sei jeher im Rahmen des Petitionsverfahrens 
mit humanitären Fragen beschäftigen. Die FDP hielt und hält es auch nach den jetzt 
gesammelten praktischen Erfahrungen für sinnvoller, wenn die Härtefallkommission 
in der jetzigen Zusammensetzung weiterarbeiten kann.
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DIE LINKE:
Die Forderungen des hfr an die Zusammensetzung der Härtefallkommission teilen wir 
uneingeschränkt. 
Die Voraussetzung der Sicherung des Lebensunterhaltes nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 AufenthG ist zu ersetzen durch eine Regelung, wonach die nicht zu vertretende 
Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 2. oder 12. Buch des 
Sozialgesetzbuches der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nicht entgegensteht. 
Das Sonder-Sozialrecht für Flüchtlinge gehört abgeschafft.

Abschiebungen
Das Thema Abschiebungen und der Umgang damit wird kontrovers diskutiert, auch durch 
unterschiedliche Vorfälle in der Vergangenheit, bei denen Abzuschiebende verletzt wurden 
oder gar zu Tode kamen. Es gab daher auf verschiedenen Ebenen Bestrebungen, 
Maßnahmen zu ergreifen, um bestimmte Prozesse bei der Abschiebung zu verändern. 

Frage 3:
Als Konsequenz aus z.T. tödlich verlaufenen Abschiebungen wurden von der Bundespolizei  
Bestimmungen über die Rückführung ausländischer Staatsangehöriger auf dem Luftweg als 
Leitlinien für den Umgang mit Abzuschiebenden erlassen. Auch einige Bundesländer wie 
z.B. Nordrhein-Westfalen haben diese als verbindlich akzeptiert, Hessen hat dies nicht 
getan. Sollte Ihrer Meinung nach auch Hessen diese Bestimmungen für verbindlich erklären?

CDU:
Die Bestimmungen über die Rückführung ausländischer staatsangehöriger auf dem 
Luftweg sind Anweisungen an die Bundespolizei. Es geht u.a. darum, welche 
Dokumente und Bescheinigungen vorgelegt werden müssen. Diese Regelungen sind
den hessischen Ausländerbehörden und der Polizei bekannt und müssen nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

SPD:
Den Schutz des Menschen und dessen körperlicher Integrität gilt es zu stärken. Eine 
entsprechend verbindlich unterzeichnete Bestimmung kann ein Weg zur Stärkung 
dieses Schutzes sein.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Das Fehlen eines hessischen Erlasses zur Umsetzung der Bestimmungen über die 
Rückführung ausländischer Staatsangehöriger auf dem Luftweg (Best-Rück-Luft) ist 
ein wichtiger Hinweis auf die Tatsache, dass an deutschen Flughäfen während 
Abschiebungen unterschiedliche Standards herrschen. Der Grund liegt darin, dass 
nicht nur Bundespolizisten Abschiebungen durchführen, sondern z.B. auch 
Landespolizisten im Auftrag selbständig aktiv werden können und eigenverantwortlich 
handeln. Die Bundespolizei stellt in solchen Fällen lediglich die Infrastruktur zur 
Verfügung; die Durchführung bleibt dabei in der Verantwortung der Mitarbeiter der 
beauftragenden Behörde.
Die sog. „Best-Rück-Luft“ enthält wichtige Bestimmungen über die Anwendung des 
unmittelbaren körperlichen Zwangs, der Respektierung der menschlichen Würde, 
wichtige Erkenntnisse über notwendige Verhaltensweisen und den Umgang mit 
Abzuschiebenden. Aufgrund der Tatsache, dass die Bundespolizei vor Ort keine 
Weisungsbefugnis gegenüber den Ausländerbehörden und der Landespolizei besitzt, 
halten wir einen hessischen Erlass über die Anwendung der Bestimmungen über die 
Rückführung ausländischer Staatsangehöriger auf dem Luftweg für unabdingbar.
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FDP:
Die FDP-Fraktion hält es für eine Selbstverständlichkeit, dass nach den tödlich 
verlaufenden Abschiebungen die Regelungen zur Durchführung solcher Maßnahmen 
den dadurch gewonnenen Erkenntnissen angepasst werden. Dabei hat die 
Gewährleistung der körperlichen Integrität und des Lebens der abzuschiebenden 
Person, aber auch die berechtigten Eigensicherungsinteressen der die Maßnahme 
durchführenden Polizeibeamten ein erhebliches Gewicht. Im Zweifelsfall muss auch 
die Durchführung der Abschiebung auch einmal verzichtet werden können. Wir 
werden uns für die Übernahme der Bestimmungen in Hessen einsetzen.

DIE LINKE:
Das ist doch selbstverständlich das Allermindeste. Das Recht auf Menschenwürde 
und körperliche Unversehrtheit darf nicht an der Transitzone des Frankfurter 
Flughafens enden.

Frage 4:
Als weitere Konsequenz wurde am Frankfurter Flughafen, über den etwa die Hälfte aller 
Abschiebungen aus Deutschland durchgeführt werden, im Jahr 2006 eine Stelle zur 
Abschiebungsbeobachtung eingerichtet, die einem Gremium, dem Forum 
Abschiebungsbeobachtung, Bericht erstattet. Zwar war das Hessische Innenministerium an 
der Ausarbeitung des Konzeptes und dem Prozess der Installierung der Stelle beteiligt, 
nimmt aber bislang nicht an dem Forum Abschiebungsbeobachtung teil. Wie steht Ihre Partei 
zu der Frage der Teilnahme des HMdI an der Abschiebungsbeobachtung?

CDU:
Von Frankfurt aus finden sehr viele von anderen Bundesländern veranlasste 
Rückführungen statt, so dass Hessen als Mitglied des so genannten Forums häufig 
als Vermittler zwischen der Abschiebungsbeobachtungsstelle und Innenministerien 
und –senaten anderer Bundesländer agieren müsste. Aus unserer Sicht genügt es, 
wenn die Bundespolizei sich wie bisher an diesem Forum beteiligt und Einzelfragen 
mit den einzelnen Behörden durch das Forum selbst abgeklärt werden. Im Übrigen 
werden unabhängig von diesem Forum grundsätzliche Gespräche mit den 
Teilnehmern des Forums, das heißt den Kirchen in Hessen geführt, die auch 
fortgesetzt werden sollen.

SPD:
Unter sozialdemokratischer Verantwortung im Innenressort wird die aktuelle Praxis 
von Abschiebungen generell überprüft und evaluiert werden. Wir halten eine 
Beteiligung an dem Forum Beobachtungsstelle für erforderlich und haben dies bei 
einem Besuch dort auch schon Kund getan.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Ohne die Beteiligung des hessischen Innenministeriums ist es aus Sicht von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht realisierbar Erkenntnisse der 
Abschiebungsbeobachtung zu bestehenden problematischen Situationen realitätsnah 
zu verändern. Wertvolle praxisnahe Erfahrungen werden durch eine fehlende 
Teilnahme des hessischen Innenministeriums missachtet und in deren verbesserten 
Umsetzung behindert. Sachverhalte, welche die Arbeit der Regierungspräsidien und 
der Zentralen Ausländerbehörden betreffen, können aufgrund der fehlenden 
Zuständigkeit nicht mit der Bundespolizei besprochen und diskutiert werden.
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FDP:
Aus unserer Sicht wäre eine Teilnahme des hessischen Innenministeriums an der 
Abschiebungsbeobachtung durchaus wünschenswert. 

DIE LINKE:
Wir fordern, dass jede Abschiebung von einer unabhängigen Kommission vorab 
überprüft werden soll. Selbstverständlich ist dieser Kommission dann auch ein Veto-
Recht zuzubilligen. Wird eine Abschiebung vollzogen, ist diese grundsätzlich zu 
beobachten. Woran sich der HMdI als Aufsicht der vollstreckenden Behörde 
selbstverständlich zu beteiligen hat.
Apropos Ministerium:
Die LINKE fordert die Einrichtung eines „Ministeriums für Migration und Integration“ 
mit dem Ziel, ein tragfähiges Migrations- und Integrationskonzept zu erarbeiten, 
dieses auf allen Ebenen des Landes Hessen umzusetzen und die Umsetzung in 
regelmäßigen Abständen zu evaluieren. Es soll als Ansprechpartner für alle 
Privatpersonen, Vereine und Institutionen dienen, welche sich mit dem Thema 
Migration und Integration auseinandersetzen.

Frage 5:
Ein Konfliktpunkt bei Abschiebungen ist, dass es oft vorkommt, dass Personen völlig 
mittellos abgeschoben werden. In einigen anderen Bundesländern existieren so genannte 
Handgelderlasse, in denen geregelt wird, dass mittellosen Abzuschiebenden aus einem 
Fonds etwas Bargeld mitgegeben wird, um zumindest vom Flughafen in die Heimatregion 
reisen zu können o.ä. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass auch in Hessen ein solcher 
Fonds eingerichtet wird?

CDU:
Die Landesregierung prüft weiterhin die Herausgabe eines Handgelderlasses, der die 
Zahlung von Handgeld institutionalisiert. Die Meinungsbildung zu diesem Thema ist 
noch nicht abgeschlossen.

SPD:
Die SPD-Landtagsfraktion hat im Sommer diesen Jahres eine kleine Anfrage zu dem 
Thema Handgelderlass gestellt, um festzustellen, ob die aktuelle Landesregierung an 
einer entsprechenden Regelung interessiert ist. Diese beschrieb, dass sie sich 
gerade in den Vorbereitungen für eine solche Regelung befinde. Eine Umsetzung ist 
aber bisher nicht erfolgt. Die lange Bearbeitungsdauer verdeutlicht, dass dieses 
Thema kein Schwerpunkt der derzeitigen hessischen Landesregierung ist. Wir 
werden nach der Landtagswahl eine zeitnahe entsprechende Regelung erlassen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Düsseldorfer und Frankfurter 
Abschiebungsbeobachtung wird deutlich, dass fehlendes Handgeld häufig ein 
Problem ist. Offensichtlich ist, dass viele Menschen nach ihrer Abschiebung noch 
weiterreisen müssen. Finanzielle Mittel, um die Ankunft würdevoll und ohne 
existentielle Not zu erleben, sehen BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN als unabdingbar an.

FDP:
Wir werden die Notwendigkeit eines solchen Fonds prüfen.  
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DIE LINKE:
Es muss hier eine Regelung gefunden werden, die zumindest den Bedingungen von 
Haftentlassenen aus dem Strafvollzug entspricht. Danach sind die Weiterreisekosten 
im Zielstaat und ein Übergangsgeld zu tragen.

Integration
Auch Menschen mit einem ungesicherten Aufenthaltsstatus haben das Recht auf Integration 
in die Gesellschaft. Diese könnte durch einige Maßnahmen erleichtert werden.

Frage 6:
§ 61 des Aufenthaltsgesetzes sieht vor, dass die Residenzpflicht für Geduldete auf das 
Bundesland beschränkt ist, die Länder können weitere Einschränkungen vornehmen. In 
Artikel sechs der Hessischen Landesverfassung wird das Recht auf Bewegungsfreiheit als 
Jedermannsrecht postuliert. Dennoch wird die Residenzpflicht in Hessen für Geduldete i.d.R. 
auf den Regierungsbezirk beschränkt. Werden Sie im Falle eines Wahlsiegs die 
Residenzpflicht für Geduldete in Einklang mit der Landesverfassung auf ganz Hessen 
ausdehnen?

CDU:
Die Frage der Residenzpflicht von Asylbewerbern ist bundesrechtlich geregelt und 
dient der Beschleunigung des Asylverfahrens. Die Einschränkbarkeit der 
Freizügigkeit ergibt sich aus dem Grundgesetz. Die Landesverfassung vermag dies 
nicht außer Kraft zu setzen. Bisher hat diese Auffassung vor Gerichten auch Bestand 
gehalten. An den Regelungen wird daher festgehalten.

SPD:
Es gibt keine Gründe, warum eine bundesgesetzliche Regelung im Bereich der 
Ausländerpolitik enger ausgelegt werden sollte.
Sofern der Meldepflicht nachgekommen werden kann, sehen wir zurzeit keine 
Gründe, weshalb der Aufenthalt auf den Regierungsbezirk beschränkt werden 
müsste. Insofern werden wir auch dies nach der gewonnenen Landtagswahl einer 
Überprüfung unterziehen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Durch die Residenzpflicht wird oft in sinnloser Weise der Besuch von Verwandten 
erschwert oder sogar unmöglich gemacht und damit soziale und familiäre Aspekte in 
menschunwürdiger Weise außer Acht gelassen. Auch dem Zugang zum Arbeitsmarkt 
und Behördengängen werden hier Steine in den Weg gelegt.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden daher die Residenzpflicht entsprechend der 
Regelung im Aufenthaltsgesetz und im Sinne der Hessischen Verfassung auf ganz 
Hessen ausdehnen. Wir setzen uns für die Abschaffung der Residenzpflicht ein.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verurteilen außerdem die strafrechtlichen Sanktionen bei 
Verstößen gegen die Residenzpflicht. Dies ist eine unnötige Kriminalisierung 
ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Außerdem wird durch den Niederschlag 
dieser opferlosen Straftaten in den Kriminalitätsstatistiken Wasser auf die Mühlen der 
Rechten gegossen, die auf die Kriminalitätsraten bei Ausländern verweisen.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßen die Stellungnahme des UNHCR zur 
Wohnsitzfreiheit, die die Praxis der Einschränkungen der Wohnsitzfreiheit sowohl bei 
Flüchtlingen als auch bei subsidiär geschützten Personen mit dem Völker- und 
Europarecht als nicht vereinbar ansieht. Das Recht auf Freizügigkeit muss 
durchgesetzt werden.
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FDP:
Wir gehen davon aus, dass die derzeit praktizierte Regelung nicht nur mit der 
hessischen Verfassung, sondern auch mit höherrangigem Recht, hier § 61 des 
Aufenthaltsgesetzes als Bundesrecht, vereinbar ist. Aus Rechtsgründen bedarf es 
hier aus unserer Sicht also keiner Änderung, wir werden jedoch prüfen, ob die derzeit 
praktizierte Einschränkung der Residenzpflicht aus sachlichen Gründen heraus auch 
künftig notwendig ist.

DIE LINKE:
Die nach der Hessischen Landesverfassung unzulässige Einschränkung des 
vorübergehenden Aufenthaltes für Geduldete - aber auch für Asylbewerber - ist sofort 
abzuschaffen. Wenn ein Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis besteht – siehe 
Antwort 1 – haben sämtliche Residenzregelungen zu entfallen.

Frage 7:
Für junge Menschen mit Duldung ist es oftmals schwierig, eine Ausbildung absolvieren zu 
können. Werden Sie versuchen, über besondere Förderungsprogramme auch diesem 
Personenkreis Zugang zu Ausbildungen zu ermöglichen?

CDU:
Mit dem von der CDU-geführten Landesregierung in Leben gerufenen Programm 
„Ausbildung in der Migration“ hat Hessen als erstes Bundesland eine speziell auf 
junge Menschen mit Migrationshintergrund zugeschnittenes Programm geschaffen, 
das Ausbildungsstellenbewerbern ohne Chancen auf einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz, die Möglichkeit einer außerbetrieblichen Ausbildung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf eröffnet. Dabei werden Ausbildungsverhältnisse mit 
benachteiligten jüngeren Bewerbern/innen mit Migrationshintergrund, die nicht in eine 
betriebliche Ausbildung vermittelbar sind gefördert. Für diese Förderung stehen im 
Haushalt für das Jahr 2008 6,9 Mio. û zur Verfügung. Dieses erfolgreiche 
Förderungsprogramm richtet sich jedoch an Jugendliche, die sich dauerhaft in 
Deutschland aufhalten. Da eine Duldung von Gesetzes wegen auf ein Jahr zu 
befristen ist, ist die Aufnahme von ausländischen Jugendlichen mit dem 
Aufenthaltstitel der Duldung in ein mehrjähriges Ausbildungsverhältnis aus unserer 
Sicht nicht zielführend.

SPD:
Junge Menschen sollen stets die Möglichkeit zur Ausbildung haben. Deshalb haben 
wir uns im Falle eines Wahlsieges am 27.01.2008 zum Ziel gesetzt, besondere 
Förderprogramme für junge Menschen mit Migrationshintergrund zu schaffen. Gerade 
die Frage des Lebensunterhalts ist für ein humanitäres Aufenthaltsrecht wichtig. 
Deshalb sollen so viel Menschen wie möglich Arbeit und Ausbildung finden und 
aufnehmen. Sofern es jedoch sowohl aufgrund humanitärer als auch rechtlicher 
Gründe keine Möglichkeit des weiteren Aufenthaltes gibt, kann dies nicht als Grund 
für ein Bleiberecht herangezogen werden.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Das europäische Arbeitsmarktprogramm EQUAL hat erstmals anerkannt, dass 
Geduldete im Zugang zu Bildung und Arbeit benachteiligt sind und einen 
Arbeitsauftrag zur Bekämpfung dieser Diskriminierung formuliert. Die Ergebnisse und 
Empfehlungen, die aus diesem Programm hervorgegangen sind, gilt es jetzt sowohl 
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auf Bundes- als auch auf Landesebene umzusetzen. Bei zahlreichen 
bundesgesetzlichen Regelungen besteht hier Handlungsbedarf, aber auch auf 
Landesebene bestehen Handlungsfelder z.B. besondere Förderprogramme für 
diesen speziellen Personenkreis. Es sollte beispielsweise Geduldeten die 
Durchführung von Praktika grundsätzlich erlaubt werden, flankierende 
Unterstützungsangebote wie Alphabetisierungs- und Sprachkurse, sowie an den 
Bedürfnissen der Zielgruppe orientierte Qualifizierungsmaßnahmen sollten realisiert 
werden und Informations- und Fortbildungsangebote für Arbeitsmarktakteure sollten 
etabliert werden.

FDP:
Unserer Ansicht nach muss jeder, der sich legal in Deutschland aufhält, für die Dauer 
seines Aufenthaltes auch arbeiten und selbst zu seinem Lebensunterhalt beitragen 
dürfen. Dazu gehört auch die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung. Daher werden 
wir uns dafür einsetzen, dass möglichst viele junge Menschen mit einer Duldung auch 
eine entsprechende Beschäftigung bekommen können. Ob hierzu besondere 
Förderungsprogramme notwendig sind oder ob es genügt, die Rahmenbedingungen 
für die Unternehmen entsprechend zu verbessern, kann hier zunächst offen bleiben. 
Jedenfalls wird das Ziel, einen verbesserten Zugang dieser Menschen zu einer 
Beschäftigung zu erreichen, von uns unterstützt.

DIE LINKE:
Allen Menschen mit Aufenthaltserlaubnis und Flüchtlingen im Asylverfahren muss die 
Möglichkeit zur Ausübung von jeder Erwerbestätigkeit eingeräumt werden. Das 
gleiche gilt für Geduldete, solange sie nicht ausreisen können und sofern man ihnen 
nicht gleich die Aufenthaltserlaubnis zuspricht.

Frage 8:
In Hessen sind die Schulleiter per Erlass des Kultusministerium angewiesen, Kinder ohne 
Aufenthaltsstatus an die zuständigen Behörden zu melden. Dies verhindert i.d.R., dass diese 
Kinder beschult werden. Sprechen Sie sich für eine Änderung dieses Erlasses aus, um auch 
den Kindern von Menschen in der Illegalität Zugang zum Grundrecht auf Bildung zu 
ermöglichen?

CDU:
Die CDU-Fraktion plant, dass Kinder und Jugendliche, deren Aufenthalt geduldet 
wird, künftig der Schulpflicht unterliegen sollen; im Übrigen plant sie keine Änderung 
der Rechtslage.

SPD:
Der illegale Aufenthalt der Eltern darf nicht zu Lasten des Kindes gehen. Hessen hat 
hier die restriktivste Regelung, die faktisch dazu führt, dass kein Schulbesuch möglich 
ist. Nach der UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Kind ein Recht auf Bildung, dies 
muss durchgesetzt werden.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben sich der Auffassung des von der Max-Träger-
Stiftung erstellten Gutachtens angeschlossen, das keine Meldepflicht der 
Schulleiterinnen und Schulleiter an die Ausländerbehörden sieht. Wir haben deshalb 
eine Änderung des Erlasses gefordert. Die Meldepflicht ist laut 
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Anwendungshinweisen des Bundesministeriums des Innern zum Aufenthaltsgesetz 
nur dann gegeben, wenn die Kenntnisnahme in Erfüllung der Aufgaben und nicht 
wenn sie nur bei Gelegenheit der Aufgabenerfüllung erfolgt. Der Erlass des 
Kultusministeriums setzt in einer für uns unverantwortlichen Weise die 
Schulleiterinnen und Schulleiter unter Druck, die sich für die Bildung von Kindern 
einsetzen, die sowieso schon unter sehr schwierigen Bedingungen hier leben. 
Lehrerinnen und Lehrern werden hier ordnungsrechtliche Aufgaben übertragen, die 
im Gegensatz zu ihren berufsspezifischen Aufgaben stehen. Diese Kinder sind 
unverschuldet in eine prekäre Situation geraten und es kann nicht sein, dass in 
Hessen Kinder heranwachsen, ohne Lesen und Schreiben zu können. Dies ist eine 
Missachtung des Kindeswohls und nicht vereinbar mit dem Selbstverständnis eines 
sozialen Rechtsstaates. Der Kontrollanspruch des Staates muss hinter den 
fundamentalen Bedürfnissen von Kindern zurückstehen. Deshalb muss jedes Kind in 
Hessen ein Recht auf Bildung haben unabhängig von seinem Aufenthaltsstatus.
Um dem Thema mehr Öffentlichkeit zu geben, hat die Landtagsfraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN u.a. im April 2007 eine Fachanhörung zu dem Thema 
durchgeführt.

FDP:
Wir halten die Erlassregelung des Kultusministeriums im Prinzip für richtig, denn es 
kann nicht im Interesse des Landes sein, Personen, die sich illegal in unserem Land 
aufhalten, zu beschulen, wenn möglicherweise ein weiterer Aufenthalt in unserem 
Lande nicht gewährleistet ist. Im Übrigen kommt diese Personengruppe sonst auch 
nicht in Kontakt mit den zahlreichen notwendigen Integrationsmaßnahmen. Das kann 
so nicht hingenommen werden. 

DIE LINKE:
In Hessen leben etwa 100.000 Menschen mit ungeregeltem Aufenthaltsstatus. Sie 
führen ihr Leben in einem rechtlosen Raum. Ihre Situation wird häufig skrupellos 
ausgenutzt. Sie arbeiten für Hungerlöhne ohne jede soziale Absicherung und sind 
von jeder Partizipation ausgeschlossen.
Wir treten dafür ein, diese Menschen durch Legalisierungskampagnen aus der 
Illegalität zu holen. 
Wie in Bayern und Schleswig-Holstein muss den Kindern mit ungeregeltem 
Aufenthaltsstatus der Schulbesuch ermöglicht werden.
Die medizinische Grundversorgung muss für Menschen mit ungeregeltem 
Aufenthaltsstatus durch die sofortige Streichung der Meldepflicht für Krankenhäuser, 
Ärzte, Beratungsstellen usw. gewährleistet werden.

Institutionelle Förderung

Frage 9:
In Hessen gibt es eine zentrale Erstaufnahmeeinrichtung für neu ankommende Flüchtlinge. 
Diese haben meist keinerlei Erfahrungen mit dem deutschen Asylverfahren. Von der ersten 
Befragung durch das Bundesamt hängt oft das weitere Schicksal der jeweiligen Flüchtlinge 
ab. Aus diesem Grund hat die evangelische Kirche in der Hessischen 
Erstaufnahmeeinrichtung eine Verfahrensberatung eingerichtet, um zumindest eine 
Grundversorgung an Beratungsangebot bereit zu stellen, diese stößt jedoch oft an die 
Grenzen ihrer Kapazität. Sehen Sie eine Notwendigkeit, diese Beratungstätigkeit auch aus 
Landesmitteln zu unterstützen?
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CDU:
Das Land Hessen betreibt eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen mit 
einer Außenstelle am Flughafen Rhein-Main. Sowohl in Gießen als auch in der 
Außenstelle Flughafen gibt es in den Einrichtungen Beratungsstellen der Kirchen und 
Wohlfahrtsverbände. Die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung stellt dieses 
Institutionen die Beratungsräume kostenlos zur Verfügung und unterstützt insoweit 
indirekt finanziell die Beratungsarbeit durch die Zahlung der Miet-und anteiligen 
Mietnebenkosten. Eine darüber hinausgehende Unterstützung ist von uns derzeit 
nicht geplant. 

SPD:
Entsprechend der Landesmittel, welche für einen Härtefonds zur Verfügung gestellt 
werden müssen, ist auch diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit den 
Wohlfahrtsverbänden zu erfüllen. Wir haben die Verpflichtung und soziale 
Verantwortung für ein rechtsstaatliches Verfahren zu sorgen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Die Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat dieses Jahr erneut einen 
Haushaltsantrag gestellt, um Flüchtlingsberatung in Hessen finanziell zu unterstützen. 
Gerade aufgrund der sich kontinuierlich ändernden Rechtslage wollen wir Projekte 
unterstützen die Flüchtlinge beraten. Dazu gehört auch das Engagement in der 
Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehen es auch als 
Aufgabe des Staates an Flüchtlingen optimale Bedingungen zu gewährleisten, damit 
sie ihre Rechte wahrnehmen können. Schließlich geht es hier um existenzielle 
Probleme von Menschen, die die rechtliche Situation in dem für sie fremden Land 
nicht kennen und oft auch unter dem Eindruck der Flucht und fluchtauslösender 
Ereignisse einer speziellen Beratung bedürfen, sei es in rechtlicher, psychologischer 
oder sozialer Hinsicht. Viele haben ihr letztes Geld für die Flucht ausgegeben und 
sind deshalb auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

FDP:
Eine zwingende Notwendigkeit zur Unterstützung dieser von der evangelischen 
Kirche angebotenen Beratung aus Landesmitteln sehen wir auch angesichts unserer 
angespannten Haushaltslage sowie der erheblichen Verschuldung des Landes nicht. 
Im Rahmen der vom Bundesamt durchzuführenden Erstbefragung wird der Flüchtling 
über die für ihn relevanten Fragestellungen aufgeklärt. Zwar ist jede ergänzende 
Information sicherlich sinnvoll und willkommen, eine Unterstützung aus Landesmitteln 
jedoch nicht angezeigt.

DIE LINKE:
Grundsätzlich ist das eine Bundesaufgabe. Solange der Bund diese nicht trägt, muss 
das Land Hessen in Vorleistung gehen. Notwendig ist auch ein Erlass des 
Justizministeriums zur Bewilligung von Beratungshilfe durch Anwälte zur 
Verfahrensberatung.

Frage 10:
Flüchtlingsarbeit ist immer auch Integrationsarbeit. Diese wird häufig von ehrenamtlichen 
Initiativen vor Ort geleistet. In einigen anderen Bundesländern werden Dachverbände der 
ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit wie z.B. Flüchtlingsräte institutionell gefördert. Werden Sie 
sich für eine auch finanzielle Förderung der Flüchtlingsarbeit in Hessen einsetzen?
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CDU:
Die vorbildlichen und bundesweit anerkannten Integrationsmaßnahmen der CDU-
geführten Landesregierung konzentrieren sich auf Personen, die sich dauerhaft in 
Hessen aufhalten. Bei Flüchtlingen ist dieser Status bis zum Abschluss des 
Asylverfahrens zunächst ungeklärt. Deshalb stellen Betreuungsmaßnahmen 
zugunsten von Flüchtlingen zunächst Orientierungshilfen dar. Erst wenn feststeht, 
dass Bewerber nach Abschluss des Asylverfahrens auf Dauer hier bleiben können 
setzen Integrationsmaßnahmen ein. Wie sehen derzeit keinen Bedarf, diese 
konzeptionelle Ausrichtung der Integrationsarbeit zu verändern. Mit dem von uns als 
erstem in einem Bundesland eingeführten und mittlerweile bundesweit kopierten
Integrationsbeirat, der als direkt beratendes Organ der Landesregierung im 
Hessischen Sozialministerium etabliert ist, werden jedoch alle Bereiche der 
Integrationspolitik regelmäßig auf Verbesserungsmöglichkeiten überprüft.

Von der CDU-geführten Landesregierung wird die Arbeitsgemeinschaft der 
Ausländerbeiräte Hessen (agah) mit 310.000 û jährlich institutionell gefördert. Dies ist 
im Vergleich aller Bundesländer die höchste förderung. Die Arbeitsgemeinschaft der 
Ausländerbeiräte in Hessen ist das Vertretungsorgan der ausländischen Bevölkerung 
in Hessen. Ob sich die örtlichen Ausländerbeiräte auch in der Flüchtlingsarbeit 
engagieren entzieht sich unserer Kenntnis.

SPD:
Die „Operation düstere Zukunft“ hat den Großteil sozialer Arbeit in Hessen 
zerschlagen. Wir werden gemeinsam mit den Sozialverbänden und den Kommunen 
das soziale Netz wieder neu knüpfen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Siehe Antwort Frage 9

FDP:
Eine solche Notwendigkeit sehen wir auch aufgrund der angespannten 
Haushaltssituation und der erheblichen Verschuldung des Landes Hessen nicht. 

DIE LINKE:
Sozialberatung wie Rechtsberatung für Flüchtlinge, wenn sie erfolgreich sein soll, ist 
eine Vertrauensfrage. Eine nicht in die Verwaltung institutionalisierte Beratung wie 
Integrationsförderung wird hier oft im Vorteil sein. Da hier jedoch Aufgaben im 
öffentlichen Interesse getätigt werden, sind diese auch aus öffentlichen Mitteln zu 
finanzieren. Auch und gerade vom Land Hessen.

http://www.fr-hessen.de

